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	Unterbezirk Ruhr-Mitte



Vereinbarung
zur Beschäftigung im Projekt „Fury“ – 
Ein Angebot des Bochumer Kooperationsverbundes „Arbeitslosigkeit“ 
in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Bochum


Zwischen


bobeq gGmbH
Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Bochum mbH
Hochstr. 55
44866 Bochum

						- im nachfolgenden Träger genannt -

und


Frau/ Herr
geboren am: 
wohnhaft in:
44xxx Bochum



· im nachfolgenden der/die Beschäftigte genannt –

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

Zweck

(1)
Ziel des Projektes ist eine kontinuierliche Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit junger Erwachsener unter 25 Jahren, sowie die Vermittlung in ein Ausbildungs-/Arbeitsverhältnis bzw. in eine andere Maßnahme.

(2)
Die Beschäftigungsstelle stellt die persönlichen und sächlichen Gegebenheiten in den Gebäuden und auf dem Gelände des Reiterhofs Tobias Fleige, Gerther Str. 143/144, 44805 Bochum zur Verfügung.

(3)
Die beschäftigte Person stellt ihre Arbeitskraft nach ihren Möglichkeiten zur Verfügung.
Sie setzt hierfür ihre persönlichen und beruflichen Fähigkeiten nach Kräften ein und nutzt die angebotenen Möglichkeiten, sich weiter zu qualifizieren.

(4)
Dieser Vertrag begründet kein Arbeitsverhältnis. Die beschäftigte Person ist als SGB II-Leistungsempfänger*in in der Sozialversicherung pflichtversichert.



§ 1
Beginn und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses

Der/die Beschäftigte wird ab dem XXXXXX  bis zum XXXXXX  in der Maßnahme „Fury“ beschäftigt. Grundlage der Befristung ist die einzelfallbezogene Förderung des Jobcenter Bochum zur Teilnahme am Projekt „Fury“.


§ 2
Einsatzort und Tätigkeit

Der/die Beschäftigte wird auf dem Reiterhof Fleige, Gerther Str. 143/144, 44805 Bochum eingesetzt.


§ 3
Beschäftigungszeit

Die regelmäßige wöchentliche Beschäftigungszeit beträgt bis zu 39 Stunden. Eine tägliche Anwesenheit von mindestens 3 Stunden ist Pflicht.


§ 4
Finanzielle Leistungen

Fahrtkosten, die vom Jobcenter bzw. vom kommunalen Träger erstattet werden, werden ausgezahlt. Den Beschäftigten entstehen durch ihre Teilnahme keine zusätzlichen Kosten für Lernmittel.


§ 5
Leistungen der Einsatzstelle

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Einsatzstelle weisen den/die Beschäftigte/n in die Einsatzstelle und die auszuführenden Tätigkeiten ein. Sie vermitteln die erforderlichen Fachkenntnisse, um dem/der Beschäftigten in Einklang mit den praktischen Arbeiten einen möglichst umfassenden Einblick in die Tätigkeit bzw. das Berufsfeld zu gestatten.


§ 6
Leistungen des Trägers

Der Träger stellt eine/n sozialpädagogische/n Ansprechpartner*in zur Verfügung und sorgt für eine angemessene berufsorientierte Qualifikation entsprechend den Beauftragungen und Finanzierungen des örtlichen Auftraggebers. Der/die Beschäftigte verpflichtet sich zur Teilnahme an den angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen zur Verbesserung seiner/ihrer beruflichen Integration.



§ 7
Krankheit / sonstige Verhinderung

Jedes Fernbleiben ist unverzüglich der Einsatzstelle zu melden.


Im Falle einer Krankheit ist eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Tag erforderlich und bis zum dritten Kalendertag vorzulegen.


§ 8
Ruhen der Beschäftigung

Der/die Beschäftigte hat je vollen Kalendermonat des Einsatzes den Anspruch auf 2,5 freie Tage.


§ 9
Zeugnis und Beurteilung

Dem/der Beschäftigten wird zum Abschluss der Maßnahme eine Teilnahmebescheinigung ausgehändigt.


§ 10
Datenweitergabe

Der/die Beschäftigte stimmt der Weitergabe der für eine Vermittlung in Arbeit erforderlichen Daten, auch an Dritte, zu.


§ 11
Betriebsordnung

Der/die Beschäftigte verpflichtet sich zu Einhaltung der jeweils gültigen Betriebsordnung.
Hinzu kommen die folgenden allgemeinen Regeln:

· Das Verlassen der Einsatzstelle während der Beschäftigungszeit ist ohne Genehmigung eines Vorgesetzten nicht gestattet.
· Anweisungen der Vorgesetzten sind zu folgen.
· Die Einnahme von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln während der Beschäftigungszeit ist verboten.
· Gegebenenfalls bestätigt der/die Beschäftigte den Erhalt von Werkzeugen oder anderen Arbeitsmitteln und ist dafür verantwortlich. Abhanden gekommene Arbeitsmittel sind zu ersetzen. Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind die Arbeitsmittel zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nicht.
· Bei mutwilligen oder grob fahrlässigen Beschädigungen haftet der/die Beschäftigte.
· Jegliche Art der Annahme von Vermögensvorteilen ist untersagt.


Für Schäden bei der Ausübung der Tätigkeit gilt das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer maßgebliche Haftungsprivileg, vgl. § 16 abs. 3 Satz 2 SGB II.



§ 12
Beendigung der Maßnahme

Eine Arbeitsaufnahme im ersten Arbeitsmarkt kann zur vorzeitigen und sofortigen Beendigung der Beschäftigung führen. Insofern steht dem/der Beschäftigten ein außerordentliches Kündigungsrecht zu.


Der Träger ist berechtigt, die Maßnahme durch außerordentliche Kündigung zu beenden, sofern der/die Beschäftigte unentschuldigt mehr als fünf Werktage fehlt bzw. mehr als fünf Werktage der Beschäftigungsstelle unentschuldigt fernbleibt.


Unabhängig der Befristung in Ziffer 1 dieser Vereinbarung endet die Maßnahme jedenfalls und ohne dass es einer Kündigung bedarf mit dem Wegfall der Förderung dieser Maßnahme durch die zuständigen Behörden.


Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt im Übrigen unberührt.



Bochum, den XXXXXX





_______________________________________		________________________________________
Träger							Beschäftigte/r
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